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Vorwort 
 

Dieser Vertrag über die Fundationsstiftung aus dem Jahre 1818 der 
verwitweten  Christiane  Rosine  von  Buchs  geb.  von  Beuchel  für  die  Schule  in 
Boberstein / Bobrów befindet sich unter den Ortsakten von Boberstein  in der 
Hirschberger  Heimatstube  in  Alfeld  /  Leine.  Die  Familie  Buchs/Beuchel  war 
Besitzer des Gutes Boberstein. 

Um die Heimatforscher beim Lesen der alten Schrift zu schulen, wurden die 
Originalseiten zu den Transkriptionen mit aufgenommen. 

 
Im November 2016              Ullrich Junker 

 



                                                                   4                        Fundation Buchs geb. Beuchel Boberstein.docx 
 



                                                                   5                        Fundation Buchs geb. Beuchel Boberstein.docx 

Die von der verstorbenen verwittwet gewesenen Frau 

Christian Rosina von Buchs von Beüchell im Jahre 

1793 gestiftete, und durch ihren Sohn dem noch lebenden Herrn 

Daniel Gottlieb von Buchs ehemaligen Besitzer des Guthes 

Boberstein im Hirschbergschen Creise ansehnlich vermehrte 

Fundation für die im gedachten Orte befindlichen 

Schulen, worüber die von beiden ausgefertigten 

Urkunden folgendermaßen lauten; 

 

   Zu wißen 

Da mir sowohl die Wohlfarth der Gemeinde zu 

Boberstein als auch vorzüglich das beste ihrer Kinder am 

Herzen liegt; so wünsche ich daß der Schulunterricht der 

Kinder, besonders der dienstbaren Unterthanen 

und der wirklich armen und hülfsbedürftigen 

Waisen möglichst befördert und erleichtert werden möge. 

Jch habe daher schon seit Joh: Bapt: 1787 ein Capital von 

Vier Hundert Reichsthalern Pr: Courant zu einem Schul- 

Fond für Boberstein bestimmt, und will solche, nebst der 

bis ietzt Joh: 1793 zu Fuenf ProCent davon kommender 

Jnteresse mit folgenden ausdrücklichen Bestimmungen 

gedachter Gemeinde schenken und hiermit einhändigen. 

Es soll von denen jährlichen Zinsen dieses Schul-Fonds, 

das Schulgeld für die Kinder der robothsamen Gärtner, 

Häusler und Hausleute, desgleichen für die wirklich 

Armen und bedürftigen Waisen der Bauren und 
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Freileute, sie mögen evangelisch oder katholisch seyn, 

jedoch für die der evangelisch-Lutherischen Religion 

zugethanen ganz, hingegen für die vom katholischen 

Glauben und deshalb, weil die Eltern der katholischen zu 

Unterhaltung eines Schulmeisters und Schulhauses sonst 

nichts beizutragen haben, nur zur Hälfte bezahlet 

werden. 

Die sie unterrichtende Schulmeister haben deswegen dem 

Dominio und den Schul-Ausehern vierteljährig ein 

Verzeichniß zu übergeben, in welchem die Anzahl 

dieser Kinder und wieviel Wochen sie in die Schule 

gegangen, gewißenhaft gemeldet wird, damit sie 

nach geschehener Einnahme der Zinsen das ihnen 

gebührende Schulgeld ausgezahlt erhalten, wobei das 

aus hinlänglichen Ursachen erfolgte Außenbleiben 

für einzelne Tage bis zur halben Woche vom Schul- 

Gelde mit bezahlet werden mag, in längerer 

Zeit aber abgerechnet werden soll. 

Da durch den Beitrag, welchen mein Sohn meiner 

Stiftung beifügt, dieses Stiftungs-Capital beträcht- 

lich vermehrt wird, und solches bei treuer Verwaltung 

und Sorgfalt besonders, durch jährliche Zuschlagung des 

jedesmaligen Ueberrest’s der Jnteresse zum Capital 

In wenig Jahren immerdar größer werden, und 

beträchtlich anwachsen kann, so will ich hiermit fest- 

setzen, daß wenn das Capital die Größe von 

Ein Tausend Reichsthalern erreicht hat, Viere von 

den  bedürftigen Kindern der Bauern und 
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Freileute die freie Schule genießen mögen, welche 

Vier Kinder aber mit Vorwißen und nach befund 

des Domini bestimmt werden müßen, dabei haupt- 

sächlich auf solche armen Kinder zu sehen ist, wo 

mehrere Geschwister zugleich in die Schule gehen, und 

sind diese Kinder in den vierteljährigen Ver- 

zeichnißen besonders nachzutragen, wobei eben- 

falls aus oben erwähnten Grunde die unter diesen 

Vier Kindern etwa befindlichen katholischen das 

Schulgeld nur zur Hälfte erhalten. Wenn in wei- 

terer Zeitfolge das Capital die Summe von 

Ein Tausend Zweÿ Hundert Reichsthaler erreicht 

hat; so soll von der jährlichen Jnteressen – 

Einnahme außer dem bestimmten Schulgelde 

das erforderliche Schreibpaper für die Schulkinder 

beider Religionen nach Verhältniß deren 

Anzahl sowie auch für wirklich arme Schulkinder 

die nöthigen Schulbücher welche sodann bei der 

Schulen bleiben angeschaft und wirthschaftlich besorgt, 

auch ferner Zehn Reichsthaler zu den ermangeln- 

den nothwendigsten Kleidungs-Stücken der 

Aermsten unter den Schulkindern sowohl lutheri- 

schen als katholischer Religion angewendet werden 

über welches beides die Schul Aufseher dem Dominio 

jährlich einen Speciellen Ausweis einzureichen haben. 

Es sollen zwei Schul-Vorsteher Evangelischer Religion 

bestellt werden, welche unter der Obsicht des 

Dominii die Vorsorge für die Schul-Verfaßung und 
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den Schul Fond auf sich haben, und mag jeder an 

ihnen jährlich für ihre Mühe Zwanzig Sgl. und der 

Schreiber so die Rechnung führt und besorgt Zehen 

Sgl. sowie nach Erreichung der bestimmten höchsten 

Summe des Capitals von Zwoelf Hundert Reichs- 

Thalern jeder Schul Curator Einen Reichthaler und der 

Schreiber Funfzehn Sgl. von den Zinsen erhalten. 

Da bisher niemand über die katholische Schul-Ju- 

gend die besondere Aufsicht gehabt; so bestimme 

ich besonders in Rücksicht des Antheils den sie an 

der gestifteten Schul-Wohlthat nimmt, einen Schul- 

Aufseher katholischer Religion welcher von der 

Herrschaft ernannt, und über die Ordnung des 

Schulgehens und des Genußes der halben Freischule 

die Obsorge, und von dem katholischen Schulmeister 

das vierteljährige Verzeichniß derer die Wohlthat 

genießenden Kinder zu empfangen, und denen 

obgedachten über die Schulstiftung gesetzte 

Evangelischen Schul-Vorstehern zu zustellen, und 

darüber den gehörigen Ausweis zu geben hat, 

ein solcher katholischer Schul-Aufseher soll, da er 

blos für die Schule zu sorgen hat, jährlich Zehen 

Sgl. für seine wenige mühe von denen Zinsen 

bekommen. 

Wenn die Lutherischen der Gemeinde Boberstein 

es in künftiger Zeit mit Beistimmung des Dominii 

nützlich oder nöthig fänden ein eignes apartes 

Evangelisches Schulhaus zu bauen, so soll nach Er- 

langung des Ziels, daß der Schul-Fonds bis auf 1200 Rthl. 

gestiegen vom jährlichen Jnteressenbetrage nach 
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vorheriger Erfüllung obiger Bestimmungen der 

Ueberrest halb zur Reparatur und Unterhaltung 

deßelben genommen wurden und die andere 

Hülfte zur Beihülfe des Fonds der Bobersteiner 

Arme Casse kommen, welches, wenn zu der 

Zeit das Capital, noch völlig zu 5. ProCent außen 

stehet, zusammen gewiß über 12 rl. und bei einem 

höhern Zinsfuße beträchtlich mehr beträgt. 

Von der zum Unterhalt eines evangelischen 

Schulhauses bestimmten Hälfte des Jnteressen 

Ueberrest‘s soll das jährlich nothdürftige spar- 

sam verwandt, das übrige nur erforderlich größern 

Ausgaben für’s Schulgebäude von den Schul Cura- 

toren aufbewahrt und darüber jährlich dem Dominio 

eine besondere Rechnung abgelegt werden, und 

Wenn bei einem höhern Zinßfuße als 5. proCent 

der Theil des Ueberrestes zum Schulhause noch 

beträchtlicher wird, so kann davon mit zu Hülfe 

der Befeuerung in die Schule verwendet werden. 

Wird aber kein apart Evangelisch Schulhaus ge- 

baut; so soll die in diesem Fall zu Unterhalt und 

Reparatur deßelben bestimmte Beihülfe denen 

Jährlichen allgemeinen Gemeindekosten zu 

Gute und also in der Gemein-Rechnung in 

Einnahme kommen. 

Jch verordne hiermit, daß mit Anfange des 

1794ten Jahres die Schulwohlthat für die robotsamen 

Unterthanen und bedürftigen Waisen den 

Anfang nehmen soll, und bestimme den Terminum 

Maria Verkündigung als die schicklichste Zeit 
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zur Jnteressen Einnahme und darauf folgenden Able- 

gung der jährlichen Administrations-Rechnung über 

die Fundation. 

Die einzelne Ausleihung dieses durch treue und 

sorgfältige Verwaltung desto mehr wachsenden 

und so desto eher für die bestimmte höchste Größe 

von 1200 rthl. erreichenden Schul-Fonds soll in nicht klei- 

nern Summen als zu 5 rthl. und nie anders, als 

auf sichere Hypothek an gute Leute gegen landes- 

liche Zinse geschehen, und kein Jnteressen Rest gestat- 

tet werden, auch ist einem unordentlichen oder 

säumigen Jnteressen-Zahlbar sogleich das Capital, 

so nicht anders als zu ¼ jähriger Aufkündigung aus- 

geliehen werden muß, aufzukündigen. Den 

künftigen Guthsbesitzern und Schul-Curatoren 

wird es hiermit auf ihr Gewißene gegeben, mög- 

lichst zu sorgen, daß das, durch genaue Verwalt- 

tung erwünscht wachsende Capital, immer gänzlich 

zinsbar und wie schon gesagt, stets sicher ausge- 

borgt wird, und hiermit zugleich erklärt und fest- 

gesetzt, daß der, durch deßen Vernachläßigung 

Nachtheil oder Verlust entsteht demselben auch wie 

billig und recht vergüten muß.  

Dem Dominio bleibt für ietzt und künftig die An- 

setzung der Schul-Curatoren, wie auch eines wie oben 

gedacht zu erwähnenden Aufsehers über die Schul-Ver- 

faßung, auch wenn künftig ein evangelisches 

Schulhaus gebaut würde, über dieses Gebäude, wie 

Auch besonders die jährliche Rechnungs Revision 
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ausdrücklich reservirt. Der Grundherrschaft und 

Gemeinde zu Boberstein ist und bleibt es nach Befund 

Der Umstände überlaßen, ob sie es nützlich und 

rathsam befinden nach dermaligen Art und der 

verbundenen Lage des Orts mit Schildau, denen 

künftigen Schildauer Schulmeistern, welche um 

ihres eigenen Besten willen hoffentlich nie Fleiß 

und mühe sparen werden den Bobersteiner 

Schul-Unterricht mit anzuvertrauen, oder ob sie für 

Boberstein einen eignen Schulmeister ansetzen 

wollen, wozu jedoch wie leicht einzusehen, erfor- 

derlich seyn würde, das Salarium beträchtlich zu 

Vergrößern, weil sonst von Boberstein allein ein 

Schulmeister nicht einmal kümmerlich leben kann. 

Auch den gedachten möglichen Fall der Ansetzung 

eines eignen evangelischen Schulmeisters bedinge 

ich mit Einwilligung und Beistimmung meines 

Sohnes für die dermalige Grundherrschaft, sowie 

alle künftige Besitzer des Guthes Boberstein kein 

mehreres Besetzung dieser Schulhalter-Stelle es der 

Willkühr des Domini überlaßen ist, ob es 3. Sub- 

jecta erwählen will, von denen die Gemeinde eines  

nach Mehrheit der Stimmen anzunehmen gehalten 

ist, oder ob das Dominium sich von der Gemeinde 

3. Subjecta will zur Auswahl praesentiren laßen, 

wenn sie, oder wenigstens eines derselben, dem 

anzuvertrauenden Amte gehörig und völlig 

vorzustehen vermögend, auch im Lebenswandel 

unbescholten und rühmlich.   Zu 
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zu Unterstützung und Verbeßerung des Einkom- 

mens und Gehaltes für denjenigen Schulmeister, welcher 

die Evangelische Schule von Boberstein zu besorgen und 

zu unterrichten hat und also zur Erleichterung der 

Bobersteiner Evangelischen Gemeine selbst, setze ich 

Hiermit für ietzige und künftige Guthsbesitzer von 

Boberstein auf alle nachfolgende Zeiten fest, daß ge- 

dachter jedes maliger auswärtiger oder auch eigner 

Bobersteiner Evangelischer Schullehrer vom Domnio jähr- 

lich eine Beihülfe von Fuenff Schffl. Korn erhalten soll, 

welche von Michael 1793 an ihren Anfang nimmt, 

womit die kleine Bemühung der vierteljährigen 

genauen Verzeichniße des Schulgehens derer Kinder 

so die freie Schule genießen, reichlich belohnt ist, und 

dieselbe um desto williger besorgt werden können 

so wie auch ferner und stets künftig alljährlich Ein 

Schock Reisig vom Dominio für die Bobersteiner 

Schule gegeben werden soll. 

Sollte die Gemeinde Boberstein zu meinen oder meines 

Sohnes als Grundherrschaft Lebzeiten, ein eignes   

      Evangelisches Schulhaus 

zu bauen mit Einstimmung des Dominii nützlich 

und nöthig finden, so bleibt es bei im herbst 1788 

bei vorläufiger Bekanntmachung der Stiftung eines 

Schul Fonds auf diesen Fall schon gethanen 

Versprechen, daß das Dominium jedoch ohne sich vor- 

aus darüber zu bestimmen, dazu eine Beihülfe 

thun wird, hingegen für künftige Besitzer 

die auch billig und gütig denken und handeln 

werden, kann von ietzt lebender Grundherr- 

schaft hierüber nichts voraus zu deren Last versprochen 
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werden. 

Jch beschlüße meine gethane Erklärung mit dem herz- 

lichen Wunsch, daß0 die Gemeinde Boberstein diese 

aus wahrem Wohlmeinen gemachte Schenkung mit 

eben so gutem herzen annehmen möge, als ich sie 

hiermit ertheile, und daß meine einzige Absicht 

dabei die Erleichterung armer Eltern heilsamer 

Unterweisung der Kinder möglichst erreicht, und 

In  aller Absicht gesegnet seyn möge. 

Johanny 1793.    (L. S.)  Christiane Rosine verwittw. 

     von Buchs 

     gebohrne von Beüchell 

 

Jch Endes benannter mache hiermit der Gemeinde 

Boberstein aus wahrer Lieb und Zuneigung ein 

Geschenk von Ein Hunder Reichsthalern in Preuß. 

Courant als einen Beitrag zu der von meiner 

Mutter gemachten milden Stiftung eines Capi- 

tals zu einem beständigen Schul-Fonds, und 

beziehe mich dabei gänzlich auf alle die Erklärun- 

gen und Bestimmungen von welchen meine 

Mutter bei der von ihr gethanen Schenkung aus- 

drücklich für ietzt und künftig die Erfüllung v er- 

langt. Jch übergeb also ietzt Johanni 1793 das 

Capital in die treuen Hände der dermaligen 

Schul-Curatoren, und da ich sowie meine 

Mutter die Stiftung von Johanny 1787 anrechne; 

So entrichte ich auch von der Zeit an für das bisher 
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inne behaltene Capital die Jnteresse zu Fünf pro 

Cent mit Dreissig Reichsthalern. 

Mein Endzweck dabei ist kein anderer, als daß 

durch den vom vergrößerten Capital entstehenden 

mehreren Zinsen-Ueberschuß und jährliche wieder 

Zuschlagung deßelben zum Capital dieses um so ge- 

schwinder anwachse und desto eher die heilsame 

Bestimmung meiner Mutter wegen deßen 

Wachsthum dabei völlig zur Ausübung kommen möge. 

Außer diesen schon im Herbst 1788 vorläufig bekannt 

gemachten Beitrage zu dem von meiner Mutter ge- 

stifteten Schul Fond werde ich zu Michael dieses 

1793ten Jahres noch ein Geschenk von Funfzig Reichs- 

thalern Preußisch Courant hinzufügen,. Jedoch mit 

der ausdrücklichen Bestimmung, daß derjenige 

Evangelische Schulhalter so die Bobersteiner Schule be- 

sorgt, beim Jnteressen Termin 795 zum ersten 

Male und sofort jährlich zu seiner Verbeßerung und 

Erleichterung der Evangelischen Gemeinde einen 

Einsatz zu Salario von Zwei Reichsthalern bekommt. 

Sollte es für die Bobersteiner Evangelische Gemeinde 

zu meine Lebzeiten mit meinem Gutfinden rath- 

sam und nöthig seyn, ein eignes Evangelisches 

Schulhaus zu bauen, so bestätige ich völlig das 

wegen einer herrschaftlichen Beihülfe darüber 

versprochen; so wie ich mir auch die nachsichtsvolle 

Einschränkung des herrschaftlichen Rechtes auf den 
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Fall der Ansetzung eines eignen Evangelischen 

Schulmeisters gern gefallen laßen, und für’s 

Künftige hiermit bekräftige. 

Der gütige Gott laße die ganze Stiftung bis 

uns Ende der Tage seinen Seegen reichlich er- 

fahren, und gebe zu allen treuer Unterweisung 

der Kinder sein göttliches Gedeihen auf eine 

solche Weise, daß dadurch wahrhaftig einsichtige 

und christliche Unterthanen erzogen und die gute 

Absicht der auf’s besondere und allgemeine 

Beste abzielenden Stiftung bei der ganzen 

Bobersteiner Gemeinde und deren Kindern auf 

Zeit und Ewigkeit ihm selbst zum Wohlgefallen 

errichtet werde. 

Johanny 1793.   (L. S.) Daniel Gottlieb von Buchs 

 

und worüber nachstehendes gerichtliche Anerkan̅te 

unterm 18ten Februar d.J. ausgefertigt worden: 

 

  Nachstehendes Protocoll 

 Actum Hirschberg den 16ten Februar 1818. 

Ad Rescriptum der Königlichen Hochlöblichen 

Regierung 1ter Abtheilung am 30ten December pr. 

et accept: 28ten Januar c. war auf heute vorgeladen. 

1. der ehemalige Besitzer des Guthes 

Boberstein Herr Daniel Gottlieb von Buchs 
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2. der gegenwärtige Besitzer dieses Guthes 

Herr von Rothkirch. 

3. Der Revisor der Bobersteiner Schule, Herr 

Pastor Siegert. 

Er wurde mit den Anwesenden zuför- 

derst die von der verstorbenen Frau 

Mutter des Herrn von Buchs, der Frau 

Christiane Rosine verwittwete von 

Buchs geb. von Beuchell errichtete Urkunde 

von Johanni 1793., so wie der Nachtrag des 

Herrn von Buchs ebenfalls von Johanni 

1793. in Betreff der für die Bobersteiner 

Schule von diesen gemachte Stiftung durch- 

gegangen, und es erklärte der Herr von 

Buchs sowohl für sich, als auch als Erbe seiner 

gedachten Frau Mutter, daß er das, dem 

Schul Fond für Boberstein gemachte Geschenk 

seiner Frau Mutter per 400 rthl., so wie die 

nachträglich von ihm selbst angewiesenen 

100 rthl., welche dermalen auf 1066 rl. durch 

Aufgesammelte Zinsen herangewachsen, 

nochmals genehmige, welches denn Ab- 

seiten des Herrn Pastor Siegert nomine 

der Schule acceptirt wurde. 

Sodann erklärte der Herr von Buchs 
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als Schenkgeber, daß er es durchaus bei der von 

seiner Frau Mutter errichteten Urkunde 

von Johanni 1793. Bewenden laßen wolle, bis 

auf folgende nähere Modificationen, welche 

die Zeitungsstände herbeigeführet: 

1. Die vermerkten vierteljährigen Verzeichniße 

von denen in die Schule gegangenen Kindern, 

sollen vierteljährig auch von dem Revisor der 

Schule attestirt werden. 

2. Wenn das Quantum des Fundations-Capitals, 

so wie gegenwärtig 1000 rthl. erreicht hat, und 

dann in diesem Falle vier Kinder der Bauern 

und Freileute freien Genuß des Schulgeldes haben, 

so sollen von diesen vier Kindern das eine 

ein Katholisches, die andern drei aber Evan- 

gelisch seyn. 

3. Die Hausleute oder sogenannten Jnwohner 

sollen, insofern sie da gebohren sind, oder bereits 

10. Jahre da gewohnt haben, den Freileuten in 

betreff des frei zu genießenden Schulgeldes 

Gleich geachtet, doch bei Auswahl der sub 2. gedach- 

ten Vier armen Kindern, besonders berück- 

sichtiget werden. 

4. Sobald das Fundations Capital die Summe 

von 1200 rthl. erreicht, und überstiegen hat, so 

soll, so lange noch kein Schulhaus erbauet, oder 
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an einem anders eine Schulstube angebauet 

ist, die jährliche Stubenwirthe und das erforderliche 

Holz von der Hälfte des Ueberrestes der jähr- 

lichen Jnteressen Verwendung sparsam be- 

sorgt und wo möglich nicht völlig verwendet 

werden, damit zum Besten der Gemeinde, 

selbst die andere reichlichere Hälfte der 

Armen Casse anheim falle. 

5. Wenn eine eigne Schulstube anstatt eines 

Schulhauses erbaut wird, so soll diese Schul- 

Stube Gemein guth seyn, und in die Rechte 

treten, welche in der Fundation dem 

Schulhause zugesprochen sind. 

6. Bei der Wahl eines eigne Schullehrer für 

Boberstein soll es bei der Bestimmung bleiben 

daß das Dominium der Gemeinde drei 

Subjecte vorschlägt. 

Weite hatte der Herr von Buchs in 

dieser Sache nichts zu erinnern und er- 

klärte hierbei der Herr von Rothkirch 

als gegenwärtiger Besitzer von Bober- 

stein, daß er sich die von dem Herrn von 

Buchs gemachten Modificationen sehr 

gern gefallen laße, jedoch gegen alle 

Eintragung dieser Fundation auf sein 

Guth Boberstein protestiren müße, welches 
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auch um deshalb gar nicht nöthig sey, weil 

alle zur Fundation erforderlichen Capitalien 

pupillarisch elocirt wären 

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. 

Vor der Unterschrift erklärte noch der Herr von 

Rothkirch als gegenwärtiger Besitzer von 

Boberstein, daß falls er auf den Grund der 

Stiftungs-Urkunde die Ober-Aufsicht über diese 

Stiftung führen solle, ihm freistehen müße über 

Die Ueberschüße der Revenum nach Gefallen un- 

eingeschränkt zu disponiren, insofern es nicht 

dem Zweck der Fundation entgegen sey. 

Vorgelesen, genehmigt und unterschrie- 

ben. 

  Daniel Gottlieb von Buchs 

       Carl von Rothkirch 

   W. G. Siegert 

   a. u. s. 

    Ruhts 

wird hiermit unter Unserm Jnsigel und Namens 

Unterschriften ausgefertiget. Hirschberg den 18ten Februar 1818 

   (L. S.) 

 Königl. Preuß. Land und Stadt-Gericht 

 Schmiedicke Ruhts Thomas 

 

  Ausfertigung 

des Protokolls vom 16ten Februar 

1818 betr: die von Buchssche Schulen 

Fundation       wird hiermit 
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Wird hiermit unter der Königlichen Regierung ge- 

wöhnlicher Unterschrifft und Vordrückung des größern 

Jnsiegel derselben genehmiget und bestättiget 

 

  Reichenbach ... 6ten Maerz 1818  

 

 

     L.  S. 

 

 

 Königliche Preuß. Regierung Ite Abtheilung 

 

 Jrmler 

   

 

 

 

 

 

 Stiftungs-Urkunde 

Über die von Buchsische Schul- 

Fundation für Boberstein 

 25. C. IV. 

 

 


